
 

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, 

Klimaschutz und Umwelt 

 

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz 

und Umwelt, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 

 

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt erlässt folgende Allgemeinver-

fügung: 

 

I. Für die im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin gelegene öffentliche Grün- und Erho-

lungsanlage Görlitzer Park gelten ab dem 1. März 2026 die folgenden Öffnungszeiten: 

 

23. September bis 13. Mai: 6 bis 22 Uhr, 

14. Mai bis 22. September: 6 bis 23 Uhr. 

 

Der Zutritt und der Aufenthalt im Park sind für die Allgemeinheit nur während der Öffnungszei-

ten gestattet, der Park ist spätestens zum Ende der jeweiligen Öffnungszeit zu verlassen. 

 

II. Die sofortige Vollziehbarkeit der Entscheidung zu I. wird angeordnet. 

 

III. Diese Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin als 

bekannt gegeben. 
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Begründung: 

 

Zu I. 

Rechtsgrundlage für die Öffnungszeitenfestlegung ist § 6 Absatz 4 Satz 1 des Grünanlagengesetzes 

(GrünanlG) vom 24. November 1997 (GVBl. S. 612), das zuletzt durch Artikel 7 Nummer 4 des Ge-

setzes vom 11. Dezember 2025 (GVBl. S. 590) geändert worden ist. Nach dieser Vorschrift kann die 

Bezirksverwaltung für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen oder Teile solcher Anlagen, die in ei-

nem kriminalitätsbelasteten Ort (§ 17a des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes) liegen, 

Beschränkungen auf bestimmte Benutzungsarten und Öffnungszeiten festlegen und die Benutzung 

durch Gebote oder Verbote regeln. Die vorliegende Festlegung von Öffnungszeiten ist hiernach zu-

lässig. 

 

1. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt ist anstelle der in der 

Rechtsgrundlage genannte Bezirksverwaltung für die Festlegung zuständig. 

 

Die Zuständigkeit folgt aus dem Anfang des Jahres 2024 ausgeübten Eintrittsrecht gemäß § 13a 

Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 3 Buchst. c des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) in der Fassung 

vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das seinerzeit zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. No-

vember 2023 (GVBl. S. 350) geändert worden war und zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

7. November 2025 (GVBl. S. 542, 549) geändert wurde. 

 

Der Eintritt erfolgte aufgrund der Beeinträchtigung dringender Gesamtinteressen nach Vornahme ei-

nes erfolglosen Verständigungsversuchs mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und einer im 

Benehmen mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vorgenommenen erfolglosen Weisung ge-

genüber dem Bezirksamt. Die Weisung umfasst alles Erforderliche, um die die Vervollständigung der 

bestehenden Umfriedung und die Schließung des Parks umzusetzen, wozu auch die Festlegung von 

Öffnungszeiten zählt. Grundlage ist ein entsprechender im Rahmen des Berliner Sicherheitsgipfels 

zur Verbesserung der Sicherheitslage in Berlin am 8. September 2023 ergangener Beschluss (vgl. 

Maßnahme 15 des beschlossenen Maßnahmenpapiers, wonach der Görlitzer Park umfriedet und 

temporär bzw. insbesondere zur Nachtzeit geschlossen werden soll). Das Bezirksamt wurde über die 

Ausübung des Eintrittsrechts mit Schreiben vom 28. März 2024 informiert. 

 

Durch die Ausübung des Eintrittsrechts ging die Zuständigkeit auf die Senatsverwaltung für Mobilität, 

Verkehr, Klimaschutz und Umwelt über. Hieran hat sich auch nichts durch § 23 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. 

§ 24 Abs. 3 Nr. 3 des Landesorganisationsgesetzes (LOG BE) vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270) ge-

ändert, welcher § 13a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 3 Buchst. c AZG am 1. Januar 2026 ablöste 

(Art. 36 Abs. 1 des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (VStRefG) vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270)), 

da sich an der Rechtslage insoweit nichts geändert hat.  

 

2. Die Voraussetzungen des § 6 Absatz 4 Satz 1 GrünanlG sind erfüllt. 

 

a) Bei dem Görlitzer Park handelt es sich um eine öffentliche Grün- und Erholungsanlage im 

Sinne des Grünanlagengesetzes. 
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b) Der Görlitzer Park liegt auch vollständig in einem kriminalitätsbelasteten Ort (kbO) gemäß 

§ 17a des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) in der Fassung vom 11. Oktober 

2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025 (GVBl. 

S. 590) geändert worden ist. 

 

Maßgeblich ist vorliegend insofern die Übergangsregelung des § 69 Abs. 1 Satz 1 ASOG. Nach die-

ser Vorschrift gelten Orte im Sinne von § 21 Abs. 4 Satz 1 ASOG in der bis zum Ablauf des 23. De-

zember 2025 geltenden Fassung bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 als kriminalitätsbelastete Orte im 

Sinne von § 17a ASOG, sofern die Polizei die ab dem 24. Dezember 2025 geltenden genauen 

räumlichen Abgrenzungen dieser Orte bis zum Ablauf des 31. Januar 2026 im Internet veröffentlicht. 

Der Görlitzer Park war ein Ort im Sinne von § 21 Abs. 4 Satz 1 ASOG in der bis zum Ablauf des 

23. Dezember 2025 geltenden Fassung. Hierunter fielen alle Orte im Sinne von § 21 Abs. 2 Nr. 1 

Buchst. a ASOG in der bis zum Ablauf des 23. Dezember 2025 geltenden Fassung, also Orte, von 

denen Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeu-

tung verabredeten, vorbereiteten oder verübten, und von denen die Polizei umschreibende Bezeich-

nungen veröffentlichte. Zu den von der Polizei nach Feststellen des Vorliegens eines kriminalitätsbe-

lasteten Orts seinerzeit veröffentlichten umschreibenden Bezeichnungen zählte auch der „kbO 

Görlitzer Park/Wrangelkiez“. Die Polizei veröffentlichte sodann gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 ASOG die 

genauen räumlichen Abgrenzungen der Orte im Internet unter https://www.berlin.de/polizei/polizei-

meldungen/fakten-hintergruende/artikel.1078268.php. Aus der dort abrufbaren Darstellung der 

Grenzen der kriminalitätsbelasteten Orte ist ersichtlich, dass der Görlitzer Park vollständig zu dem 

kbO Görlitzer Park/Wrangelkiez gehört. 

 

Nach dem nach Ablauf des 30. Juni 2026 maßgeblichen § 17a Abs. 1 ASOG erfolgt die Einstufung 

eines Orts als kriminalitätsbelastetem Ort durch Rechtsverordnung der für Inneres zuständigen Se-

natsverwaltung, wobei die Einstufung nur für solche Orte zulässig ist, die öffentlich zugänglich sind 

und von denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Personen Straftaten von erheblicher 

Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben. Es wird davon ausgegangen, der Görlitzer Park 

auch weiterhin als kriminalitätsbelasteten Ort gelten wird; anderenfalls wird die Allgemeinverfügung 

zu überprüfen sein. 

 

3. In der Rechtsfolge steht es im Ermessen der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima-

schutz und Umwelt, für den Görlitzer Park oder Teile des Görlitzer Parks die Benutzungsarten zu be-

schränken, Öffnungszeiten festzulegen und die Benutzung durch Gebote oder Verbote zu regeln. Mit 

der vorliegenden Öffnungszeitenfestlegung wird der eingeräumte Ermessensspielraum gewahrt. 

 

a) Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt macht von ihrem Ent-

schließungsermessen zulässigerweise dahingehend Gebrauch, tätig zu werden. 

 

Die Einstufung als kriminalitätsbelasteter Ort belegt, dass im Görlitzer Park Straftaten von erhebli-

cher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder/und verübt werden. Vorliegend geht es vor allem um 

Betäubungsmittel- und damit einhergehende Gewalt- und Eigentumsdelikte. Würde keine Maßnahme 

gemäß § 6 Absatz 4 Satz 1 GrünanlG ergriffen, bliebe es bei dem jetzt vorgefundenen Status. Inso-

fern ist auf die zahlreichen sonstigen schon durchgeführten Maßnahmen mit dem Ziel der 

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/fakten-hintergruende/artikel.1078268.php
https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/fakten-hintergruende/artikel.1078268.php
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Kriminalitätsreduzierung zu verweisen, die jedoch für sich genommen noch nicht zu dem gewünschten 

Erfolg führen. Zu den Maßnahmen zählen deutlich wahrnehmbare tägliche Präsenz und Kontrollmaß-

nahmen uniformierter Polizeidienstkräfte sowie lageangepasst Einsätze von Schutz- und Rausch-

giftspürhunden und verdeckte Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung von in Zivil gekleideten 

Dienstkräften; ebenso die Einführung von Parkmanagement und Parkläuferinnen und -läufern, die In-

tensivierung der Zusammenarbeit zwischen den vorgenannten Akteuren und dem Straßen- und Grün-

flächenamt des Bezirks, dem Ordnungsamt, dem Sozialamt und sozialen Akteurinnen und Akteuren 

und die Erneuerung des Parkzugangs Wiener Straße mit einer Beleuchtungsinstallation (vgl. hierzu 

auch die bezirkliche Website https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/goerlit-

zer-park-1352052.php).  

 

b) Im Rahmen des Auswahlermessens stellen sich bei der Abwägung der verschiedenen Hand-

lungsoptionen sowie der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen die gewählten Öffnungszei-

ten als sachgerechte und verhältnismäßige Lösung dar. 

 

(1) Die Festlegung von Öffnungszeiten ist zunächst geeignet, um das Ziel des § 6 Abs. 4 Satz 1 

GrünanlG zu erreichen. 

 

Da die Vorschrift nur auf in kriminalitätsbelasteten Orten liegende Grünanlagen anwendbar ist, zielt 

sie insbesondere darauf ab, der Kriminalität in diesen Grünanlagen entgegenzuwirken und so die Er-

holungsfunktion der Grünanlage gemäß § 1 Abs. 1 GrünanlG durch Befriedung der kriminalitätsbe-

dingten Nutzungskonflikte zu wahren bzw. wiederherzustellen. 

 

Die diesbezügliche Eignung der Festlegung von Öffnungszeiten wurde durch den Gesetzgeber 

bereits vorgezeichnet, da er diese Maßnahme ausdrücklich in § 6 Abs. 4 Satz 1 GrünanlG benennt. 

Insofern geht es darum, die betreffenden, anderenfalls unbegrenzt zugänglichen Grünanlagen zu 

bestimmten Zeiten zu schließen. Die Schließung führt wiederum zu einem Wegfall der Tatgelegen-

heitsstruktur und lässt damit einen Rückgang der Straftaten vor Ort realistisch erscheinen. 

 

(2) Die Öffnungs- bzw. Schließzeiten sind erforderlich, da ein milderes, gleich geeignetes Mittel 

nicht gegeben ist. 

 

Es ist nicht ersichtlich, dass das Ziel mit einem der anderen in § 6 Abs. 4 Satz 1 GrünanlG genannten 

Mittel (Beschränkung auf bestimmte Benutzungsarten, Verfügung von Geboten oder Verboten) er-

reicht werden könnte. Weder sind die Verabredung, Vorbereitung oder Verübung von Straftaten an 

eine bestimmte Benutzungsart geknüpft, die untersagt werden könnte, noch ließen sich Straftaten mit 

weiteren Verhaltensgeboten oder -verboten eindämmen, da sich die Straftäter bereits über die straf-

rechtlichen Handlungsverbote hinwegsetzen. 

 

(3) Die Öffnungs- bzw. Schließzeiten sind auch angemessen, da sie zu keinem Nachteil führen, der 

zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

 

Die Schließzeiten von 22 Uhr bis 6 Uhr bzw. 23 Uhr bis 6 Uhr erstrecken sich über lediglich acht bzw. 

sieben Stunden jedes Tages, sodass der Görlitzer Park für die Öffentlichkeit die verbleibenden 16 
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bzw. 17 Stunden, also den weitaus überwiegenden Teil des Tages zugänglich bleibt. Zudem fallen 

die Schließzeiten in die Nachtzeit, in der die Grünanlage ohnehin in einem deutlich geringeren Maße 

bzw. von einer Reihe von Bevölkerungsgruppen wie insbesondere Kindern und Familien mit Kindern 

nicht oder nur wenig genutzt wird. Zwar gibt es Anlagenbesucherinnen und -besucher, die den Görlit-

zer Park auch während der nächtlichen Schließzeiten nutzen oder ihn zumindest queren möchten, um 

ihre Wege zu verkürzen, jedoch ist nicht ersichtlich, dass der Wegfall dieser Möglichkeit im Vergleich 

zu dem Maßnahmenzweck unverhältnismäßig wäre. Bei der Reduzierung von Straftaten von erhebli-

cher Bedeutung (vor allem Betäubungsmittel-, Gewalt- und Eigentumsdelikte) und der Wiederherstel-

lung der Erholungsfunktion handelt es sich um gewichtige öffentliche Interessen. Das Interesse Einzel-

ner, den Görlitzer Park auch zur Nachtzeit nutzen zu können, wiegt demgegenüber weniger schwer 

und muss daher entsprechend der gesetzgeberischen Wertung des § 6 Abs. 4 Satz 1 GrünanlG 

zurücktreten . 

 

Zu II. 

Die sofortige Vollziehbarkeit wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) angeordnet. Anderenfalls hätte eine Klage nach § 80 Abs. 1 VwGO aufschiebende Wirkung, 

was dazu führen würde, dass der Görlitzer Park bis zum Abschluss eines (möglicherweise mehrjähri-

gen) Klageverfahrens weiterhin uneingeschränkt genutzt werden könnte. Das besondere öffentliche 

und gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO schriftlich zu begründende Interesse an der sofortigen Voll-

ziehbarkeit besteht in der mit den Öffnungs- bzw. Schließzeiten bezweckten Reduzierung der Strafta-

ten (vor allem Betäubungsmittel-, Gewalt- und Eigentumsdelikte) und der Wiederherstellung der Er-

holungsfunktion der Parkanlage. Betroffen sind damit die überragenden öffentlichen Interessen an 

dem Schutz von Leib, Leben und Eigentum von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Sicherung und 

Erhaltung der Rechtsordnung, so dass ein weiterer Aufschub nicht hinnehmbar wäre. Demgegenüber 

ist der Nachteil für Einzelne, den Görlitzer Park nicht durchgängig während der nächtlichen Schließ-

zeiten nutzen zu können, als weniger schwerwiegend zu bewerten. 

 

Zu III. 

Die Entscheidung beruht auf § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 

i. V. m. § 41 Abs. 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Hiernach kann in einer Allgemeinver-

fügung als Tag, an dem die Allgemeinverfügung als bekannt gegeben gilt, auch der auf die Bekannt-

machung folgende Tag bestimmt werden. Da die Festlegung der Öffnungszeiten, wie unter II. erläu-

tert, dringlich ist, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung ist die Klage statthaft. Sie ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe die-

ser Verfügung beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, einzureichen. 

Hinweis  

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wiederher-

stellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 

beantragt werden. 

 

Bonde 
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Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 

Elektronische Zugangsöffnung gemäß § 3a Absatz 1 VwVfG: post@senmvku.berlin.de 

 barrierefreier Zugang 

Verkehrsanbindung: U2 Märkisches Museum; U8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Straße; S3, S5, S7, S9 Jannowitzbrücke; Busli-

nien 147, 165, 265 U-Bhf. Märkisches Museum 

Zahlungsempfänger: Landeshauptkasse Berlin 

Berliner Sparkasse DE25 1005 0000 0990 007600 

Postbank Berlin DE47 1001 0010 0000 058100 

Bundesbank, Filiale Berlin DE53 1000 0000 0010 001520 


